
Aktualisierung der 
Diagnostischen 
 Referenzwerte 

Neues aus der Ärztlichen Stelle 
RöV/StrlSchV

Am 15. Juli 2016 hat das Bundesamt 
für Strahlenschutz die neuen ver-
bindlichen Diagnostischen Referenz-
werte (DRW) für diagnostische und 
interventionelle Röntgenanwendun-
gen im Bundesanzeiger veröffent-
licht. Diese werden ab Januar 2017 
bei der Prüfung durch die Ärztliche 
Stelle RöV/StrlSchV nach §17a RöV 
zugrunde gelegt.
Die niedrigeren Referenzwerte basie-
ren auf bundesweiten Erhebungen 
auf Grundlage der Meldungen der 
Ärztlichen Stellen.
Deutlich erweitert wurde der DRW-
Katalog hinsichtlich des Spektrums 
der häufigsten Untersuchungsarten 

bei interventionellen Eingriffen.
Durch die ständig steigenden Unter-
suchungszahlen im Bereich der 
 CT-Diagnostik wurde diesen DRW 
 be  sonderes Gewicht verliehen.
Die Referenzwerte orientieren sich 
am Standardpatienten, dessen Ge -
wicht mit 70 ± 3 kg definiert ist. Sie 
stellen keine Grenzwerte für Patien-
ten dar, sondern Durchschnittswerte 
und gelten nicht für individuelle 
Strahlenanwendungen. 
Es ist abzusehen, dass bei einigen 
Röntgenanlagen die Referenzwerte 
regelhaft überschritten werden und 
damit ein Optimierungsbedarf hin
sichtlich der Belichtungsparame
ter besteht. Entscheidend ist, dass 
die Mittelwerte der Patientenexposi-
tion je Untersuchungsart an einem 
Röntgengerät den entsprechenden 
DRW nicht überschreiten. Wir bitten 
daher zu prüfen, ob Ihre Röntgenan-
lagen diese Referenzwerte für jede 
Untersuchungsart bei mindestens 

zehn zum Beispiel zeitlich aufeinan-
derfolgenden Strahlenanwendungen 
von Patienten unterschiedlicher Kör-
permaße im Mittel einhalten.
Treten ohne erklärbaren patientenbe-
dingten Grund (zum Beispiel kräftige 
Statur, Körpermaße, schwierige indi-
viduelle Untersuchungs-/Diagnose-
umstände, die in den Prüfunterlagen 
für die Ärztliche Stelle zu dokumen-
tieren sind) bei Untersuchungsarten 
im Mittel beständig erhöhte Dosis-
werte auf, sind Sie gehalten, einen 
Servicetechniker zur Überprüfung 
der Geräte vor Ort hinzuzuziehen.
Gemäß §17a Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 RöV 
sind die Ärztlichen Stellen verpflich-
tet, beständige ungerechtfertigte 
Überschreitungen der DRW der zu -
ständigen Landesbehörde zu melden.

Dr. med. Volkmar Hänig 
Vorsitzender Fachkommission RöV

Dipl.-Ing. (FH) Roswitha Cibis-Cebulla
Leiterin Ärztliche Stelle RöV/StrlSchV
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Animiertes Hirntod
protokoll online
Um den mit der Organspende und 
der richtliniengemäßen Feststellung 
des irreversiblen Hirnfunktionsaus-
falls betroffenen Ärzten in den mehr 
als 1.300 deutschen Entnahmekran-
kenhäusern eine praxisnahe Hilfe 
anzubieten, hat erstmals die Sächsi-
sche Landesärztekammer ein ani-
miertes Hirntodprotokoll online ge -
stellt. Das Protokoll enthält wichtige 
Informationsbausteine entsprechend 
der 4. Fortschreibung (Richtlinie) zur 
Feststellung des irreversiblen Hirn-
funktionsausfalls. Diese wurde am  
6. Juli 2015 veröffentlicht und damit 
rechtlich verbindlich. Sie hilft den 
Ärzten bei der Feststellung des Hirn-

todes über Präzisierungen und klare 
Vorgaben zu Qualifikationen und 
Untersuchungsbedingungen.
Das Protokoll und viele weitere Infor-
mationen zur Organspende sind  
im Internet unter: www.slaek.de/
de/01/organspende.php zu finden. 
Die im Protokoll enthaltenen detail-
lierten Erklärungen sind aus dem 
Richtlinientext als animierte Textfel-
der in das Dokument eingefügt, 
womit eine praxisnahe richtlinien-
konforme Ausfüllanleitung vorliegt. 
Formfehler können so vermieden 
werden und Fragen zu Qualifikatio-
nen und Untersuchungsbedingun-
gen werden online beantwortet.
Die Sächsische Landesärztekammer 
bietet diesen Service an, um die 
Organspenderzahlen in Deutschland 

zu verbessern, da bis Ende des Jahres 
2015 die Zahl der postmortalen 
Organspender in Deutschland nur 
877 (2010: 1.296) und im 1. Halb-
jahr 2016 nur 421 (2010: 648; 2015: 
464) betrug. Denn obwohl 70 Pro-
zent der Patienten auf der Warteliste 
in der Eurotransplantregion aus 
Deutschland kommen, hat Deutsch-
land selbst die niedrigste Spender-
quote. 2015 waren es 10,6 pro eine 
Million Einwohner (Kroatien 37,6; 
Belgien 28,0; Slowenien 25,7; Öster-
reich 22,9). 
Rückmeldungen zum Dokument kön-
nen Sie an organspende@slaek.de 
mailen.

Prof. Dr. med. habil. Dietmar Schneider
Organspendebeauftragter der Sächsischen 

Landesärztekammer

8. Mitgliederver
sammlung der  
KÄK Mittelsachsen
Der Vorstand der Kreisärztekammer 
Mittelsachsen lädt herzlich alle Mit-
glieder zur jährlichen Mitgliederver-
sammlung der KÄK Mittelsachsen 
mit ärztlicher Fortbildung ein.
Die Veranstaltung wird musikalisch 
umrahmt durch Schüler der Musik-

schule. Es folgen der Jahresbericht, 
der Geschäfts- und Kassenbericht 
des Vorstandes sowie Diskussions-
möglichkeiten zu aktuellen Themen 
und Problemen.
Im ärztlichen Fortbildungsteil refe-
riert Dr. med. Andreas Wurlitzer, 
KKH Mittweida, über das Thema 

„Gefäßchirurgische Infektionen in der 
Hausarztpraxis“.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Mittwoch, 9. November 2016, 
18.00 Uhr
Ort: Festsaal Hotel „Schwarzes 
Ross“, Freiberger Str. 9, Siebenlehn
Bitte senden Sie eine kurze Rückmel-
dung per E-Mail an: mittelsachsen@
slaek.de
Die Veranstaltung wird mit Fortbil-
dungspunkten zertifiziert.

Dr. med. Einar Köhler
Vorsitzender der KÄK Mittelsachsen




